
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
rüstung erzielten Fortschritte oder unternommenen Anstren-
gungen gebührend unterrichtet zu halten;

6. betont, wie wichtig der Erfolg der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, deren Vorbe-
reitungsausschuss im Jahr 2004 seine dritte Tagung abhalten
wird;

7. begrüßt die laufenden Anstrengungen im Hinblick
auf das Unbrauchbarmachen von Kernwaffen, stellt fest, wie
wichtig die sichere und wirksame Behandlung des dadurch
anfallenden spaltbaren Materials ist, und fordert, dass alle
Kernwaffenstaaten vereinbaren, das spaltbare Material, das
sie als nicht mehr für militärische Zwecke benötigt gemeldet
haben, so bald wie praktisch möglich der Verifikation durch
die Internationale Atomenergie-Organisation oder einer ande-
ren einschlägigen internationalen Verifikation zu unterstellen,
und dass sie vereinbaren, derartiges Material friedlichen
Zwecken zuzuführen, um sicherzustellen, dass es nie wieder
für militärische Programme eingesetzt wird;

8. betont, wie wichtig der weitere Ausbau der Verifika-
tionskapazitäten ist, einschließlich der Sicherungsmaßnah-
men der Internationalen Atomenergie-Organisation, die benö-
tigt werden, um die Einhaltung der nuklearen Abrüstungs-
übereinkünfte zu gewährleisten, mit dem Ziel, eine kernwaf-
fenfreie Welt herbeizuführen und zu erhalten;

9. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen zu verhindern und einzudäm-
men, indem sie erforderlichenfalls ihre Politiken bestätigen
und verstärken, die darauf gerichtet sind, keine Ausrüstungen,
Materialien oder Technologien weiterzugeben, die zur Ver-
breitung dieser Waffen beitragen könnten, und gleichzeitig si-
cherstellen, dass diese Politiken mit den Verpflichtungen der
Staaten aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen übereinstimmen;

10. fordert alle Staaten außerdem auf, in Bezug auf die
Sicherheit, die sichere Verwahrung, die wirksame Kontrolle
und den physischen Schutz aller Materialien, die zur Verbrei-
tung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaf-
fen beitragen könnten, den höchstmöglichen Standard beizu-
behalten, um so unter anderem zu verhindern, dass diese Ma-
terialien Terroristen in die Hände fallen;

11. begrüßt die Verabschiedung der Resolution
GC(47)/RES/11 der Generalkonferenz der Internationalen
Atomenergie-Organisation vom 19. September 2003181, in der
empfohlen wird, dass die Mitgliedstaaten der Organisation
auch weiterhin in Erwägung ziehen mögen, die Elemente des
in der Resolution GC(44)/RES/19 der Generalkonferenz der

Organisation vom 22. September 2000182 enthaltenen Ak-
tionsplans und des im April 2003 aktualisierten Aktionsplans

der Organisation umzusetzen, mit dem Ziel, das Inkrafttreten
umfassender Sicherungsabkommen und Zusatzprotokolle zu
erleichtern, und fordert die baldige und vollinhaltliche Durch-
führung der letztgenannten Resolution;

12. befürwortet die konstruktive Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Förderung der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung.

RESOLUTION 58/60

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)183.

58/60. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in
Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995,
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000, 56/25 E vom 29. November 2001 und 57/89
vom 22. November 2002,

unter Hervorhebung der Neubelebung des Regionalzen-
trums, der diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Pe-
rus und anderer Länder sowie der wichtigen Arbeit des Direk-
tors des Zentrums,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter als
Instrument zur Durchführung regionaler Initiativen fungiert
und verstärkt zur Koordinierung der auf Frieden und Sicher-
heit gerichteten Anstrengungen der Vereinten Nationen bei-
getragen hat,

den Bericht des Generalsekretärs184 begrüßend, in dem er
zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzentrum auch die
Durchführung regionaler Initiativen erleichtert, indem es re-
gionale Sicherheitsbedürfnisse und neue Bereiche der Zusam-
menarbeit mit den Staaten und Organisationen in der Region
ermittelt, umfassendere Informationen über Fragen im Zu-
sammenhang mit Schusswaffen bereitstellt, wozu auch ent-
sprechende Ausbildungsprogramme für Strafverfolgungsbe-

181 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).

182 Ebd., Forty-fourth Regular Session, 18-22 September 2000
(GC(44)/RES/DEC (2000)).
183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Costa Rica (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen
Gruppe sind).
184 A/58/122.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
amte und nichtstaatliche Organisationen gehören, und die
Verbreitung von Informationen über Sicherheitsfragen unter
Diplomaten, dem Militär, nichtstaatlichen Organisationen
und der Zivilgesellschaft fördert,

sowie begrüßend, dass in dem Bericht hervorgehoben
wird, dass das Regionalzentrum seine Aktivitäten auf dem
wichtigen Gebiet der Abrüstung und Entwicklung kürzlich er-
weitert hat, und das Zentrum zum weiteren Ausbau dieser Ak-
tivitäten ermutigend,

feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen in
Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten Welt-
region, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde, schon
immer als bedeutendes Thema angesehen wurden,

es begrüßend, dass der Vertrag über das Verbot von Kern-
waffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Ver-
trag)185 sich für die souveränen Staaten der Region nun in
Kraft befindet und dass dies von der Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinameri-
ka und der Karibik auf ihrer am 5. und 6. November 2003 in
Havanna abgehaltenen achtzehnten Tagung offiziell aner-
kannt wurde,

eingedenk der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum
bei der Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen, der
Rüstungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der
Entwicklung auf regionaler Ebene spielen kann,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
nalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
ausreichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation
für die Planung und Durchführung ihrer Aktivitätenprogram-
me zu gewähren,

1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der
Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des
Friedens, der Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung
bei seinen Mitgliedstaaten spielt;

2. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck und
beglückwünscht das Regionalzentrum dazu, dass es im ver-
gangenen Jahr das breite Spektrum seiner Aktivitäten auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung aus-
geweitet hat, und ersucht das Regionalzentrum, die von den
Ländern der Region vorzulegenden Vorschläge zur Förde-
rung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüstungskontrolle
und -begrenzung, der Transparenz, der Abrüstung und der
Entwicklung auf regionaler Ebene zu berücksichtigen;

3. dankt für die politische Unterstützung und die finan-
ziellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhielt und die für
seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Ak-
tivitäten des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Auf-
nahme in sein Programm vorzuschlagen und dabei von den
Möglichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren Ge-
brauch zu machen, um die Herausforderungen zu bewältigen,
mit denen die internationale Gemeinschaft derzeit konfron-
tiert ist, damit die Ziele der Charta der Vereinten Nationen im
Hinblick auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirk-
licht werden;

5. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige
Rolle bei der Förderung und Entwicklung der regionalen In-
itiativen zukommt, die die Länder Lateinamerikas und der
Karibik in Bezug auf Massenvernichtungswaffen, insbeson-
dere Kernwaffen, konventionelle Waffen, einschließlich
Kleinwaffen und leichter Waffen, sowie den Zusammenhang
zwischen Abrüstung und Entwicklung vereinbart haben;

6. begrüßt die Einsetzung der Gruppe von Regierungs-
sachverständigen für den Zusammenhang zwischen Abrü-
stung und Entwicklung nach Resolution 57/65 der General-
versammlung vom 22. November 2002, deren Bericht, wel-
cher der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung vorzulegen ist, von höchstem Interesse in Bezug auf
die Rolle sein wird, die dem Regionalzentrum bei der Förde-
rung dieser Fragen in der Region in Wahrnehmung seines
Mandats zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung im Zusammenhang mit Frieden und Abrüstung zu-
kommt;

7. hebt die Schlussfolgerung des Generalsekretärs her-
vor, dass das Regionalzentrum auf konkrete Weise unter Be-
weis gestellt hat, dass die Vereinten Nationen die Rolle eines
regionalen Katalysators für Frieden und Abrüstung wahrneh-
men, indem sie den Ländern in der Region dabei behilflich
sind, die Sache des Friedens, der Abrüstung und der Entwick-
lung in Lateinamerika und der Karibik voranzubringen186;

8. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der lateinamerikanischen und karibischen Region,
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zur Stär-
kung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms
und dessen Durchführung zu entrichten beziehungsweise die-
se Beiträge zu erhöhen;

9. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm
mandatsgemäß durchführen kann;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

185 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 186 A/58/122, Ziffer 39.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
11. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/61

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)187.

58/61. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben
der Generalversammlung darin besteht, sich mit den allge-
meinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001 und
57/91 vom 22. November 2002,

im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf
regionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem
Gebiet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs188, in dem es heißt, dass bei dem Zentrum immer häufiger
Ersuchen von Mitgliedstaaten in der afrikanischen Region um
die Gewährung fachlicher Unterstützung für mehrere Frie-
densinitiativen und Aktivitäten zur Lösung von Konflikten in
der Region eingegangen sind,

feststellend, dass dem Bericht des Generalsekretärs
zufolge189 trotz fortlaufender Bemühungen um die Einwer-

bung von Mitteln nur sehr geringe finanzielle Beiträge an das
Zentrum entrichtet wurden,

besorgt darüber, dass das Zentrum auf Grund seiner anhal-
tenden finanziellen Schwierigkeiten sein Potenzial nicht in
vollem Umfang verwirklichen und sein Mandat nicht ange-
messen wahrnehmen kann,

eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neube-
lebung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen
worden sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen
Mittel zu beschaffen,

unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Afri-
kanischen Union für die Verhütung, Bewältigung und Beile-
gung von Konflikten eine enge Zusammenarbeit herzustellen,
im Einklang mit dem Beschluss, der von der Versammlung
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika-
nischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier
abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung gefasst
wurde190,

es begrüßend, dass der Bericht der vom 7. bis 11. Juli
2003 in New York unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen abgehaltenen ersten Zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des un-
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten im Konsens verabschiedet wurde191,

1. würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afri-
kanischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Si-
cherheit weiterhin durchführt;

2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die Mittel zur Verfügung zu stellen, die es be-
nötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und seine Program-
me durchzuführen;

3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die inter-
nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt wer-
den und ihre Durchführung erleichtert wird;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren,
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der
Afrikanischen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Frie-
dens, der Sicherheit und der Entwicklung, zu erleichtern und
den Direktor des Regionalzentrums auch künftig bei seinen

187 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
188 A/58/139.
189 Siehe A/58/139, Ziffer 46.

190 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec.138 (XXXV). Die Organi-
sation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen.
An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
191 A/CONF.192/BMS/2003/1.
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